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 Zeven, 20.11.2020 

Beschlussvorlage 

Samtgemeinde Zeven 
Nr.  SG/439/2016-21 

Beratungsfolge Termin 

Betriebsausschuss Samtgemeinde 25.11.2020 

Samtgemeindeausschuss 26.11.2020 

Samtgemeinderat 09.12.2020 

 
 

TOP:  Neufassung der Wasserabgabensatzung für das Wasserwerk Zeven 
 
Anlagen: Nachkalkulationen der Jahre 2011 bis 2019, Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023, 

Satzungsentwurf 
 
 

Sachverhalt/Begründung: 
 
Aus der Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes vom 06.08.2019 ist hervorgegangen, dass eine 
Neukalkulation der Trinkwassergebühren dringend erforderlich ist. Um den Vorgaben des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) gerecht zu werden, wurde daher die Fa. Allevo am 
26.02.2020 mit der Erstellung einer Gebührenkalkulation beauftragt.   
 
Grundlage der Gebührenfestsetzung zum 01.01.2021 sind hierbei auch die Ergebnisse abgelaufener Ge-
bührenperioden. 

Aus Vorjahren bestehen folgende Gebührenergebnisse: 

Überdeckung aus dem Jahr 2011 73.764 € 

      Überdeckung aus dem Jahr 2012 42.914 € 

Überdeckung aus dem Jahr 2013 102.713 € 

Überdeckung aus dem Jahr 2014 64.676 € 

Überdeckung aus dem Jahr 2015 71.615 € 

Überdeckung aus dem Jahr 2016 61.653 € 

Überdeckung aus dem Jahr 2017-2019 42.602 € 

Summe 459.937 € 

Die Kostenüberdeckung aus dem Bemessungszeitraum 2017-2019 (42.602 €), die Kostenüber-

deckung aus dem Jahr 2016 (61.653 €) sowie ein Teil der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 

2015 (12.891 €) sollen in die vorliegende Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühren einge-

stellt und somit ausgeglichen werden. 

Die verbleibenden Überdeckungen in Höhe von insgesamt  342.791 € soll im Rahmen der 

nächsten Gebührenkalkulationen zum Ausgleich eingestellt werden. Der Rat behält sich damit 

einen späteren Ausgleich vor. 

 
Die einzelnen Ergebnisse der Nach- sowie der Vorauskalkulation ergeben sich aus den beigefügten Un-
terlagen. 
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Im Ergebnis resultieren hieraus folgende zukünftige Gebührensätze: 
 
     Bisher               ab 01.01.2021 
 
lfd. Gebühr je m³ Wasser  0,84 € netto                0,88 € 
 
Grundgebühr je Monat 

a) Hauswasserzähler  
bis 5 m³ Nennleistung  3,07 € netto   Q₃   4  1,95 € 

bis 10 m³ Nennleistung              5,11 € netto   Q₃  10  4,88 € 

b) Großwasserzähler 

bis 20 m³ Nennleistung            17,38 € netto   Q₃  16  7,81 € 

bis 30 m³ Nennleistung / 

50 mm DN   21,47 € netto   Q₃  25            12,21 € 

c) Verbundzähler 

mit 80 mm Nennweite  62,38 € netto   Q₃  63            30,77 € 

mit 100 mm Nennweite            103,28 € netto   Q₃  100            48,83 € 

 
Hinzu kommt jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
Die geänderten Gebühren sind in Satzungsform vom Samtgemeinderat zu beschließen. 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
Die Erhebung der Gebühren erfolgt kostendeckend. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Samtgemeinde Zeven beschließt auf Grundlage und in Kenntnis der beigefügten Gebühren-
kalkulation für die Jahre 2021 bis 2023 die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung der Samtgemeinde Zeven 
(Wasserabgabensatzung) vom 20. Juni 2019.    
     
 

 
 

 
Federführend 

 Mitzeichnend  Einverstanden 
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